
Beschlussvorlage 
 
  

Fachbereich: FB 22 Jugend, Familie und Senioren Datum: 30.01.2019 

Berichterstatter: Forscht, Jürgen AZ: 22.1 

Vorlage Nr.: 014/2019 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Jugend und 
Familie 

19.02.2019 öffentlich - Entscheidung 

 
 
 
Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung 2019 über Angebote des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch die Evangelische Jugend (EJOTT) 
Coburg 
 
Anlage: 1 
 

 
I .  Sachver ha l t  

Die Evangelische Jugend im Dekanat Coburg (EJOTT) führt seit Jahren Maßnahmen des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes an Schulen im Landkreis Coburg durch. Hierfür 
wurde der EJOTT regelmäßig ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € (im Rahmen einer 
Leistungsvereinbarung) genehmigt.  
 
Die Themenfelder des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes haben in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen. Derzeit bildet “Jugendmedienschutz / Medienkompetenz“ 
den wichtigsten inhaltlichen Schwerpunkt. Auf Nachfrage können je nach Kapazität und 
Leistungsfähigkeit weitere Themen (Gewalt, Extremismus, Glückspiel etc.) in die 
Präventionsarbeit der EJOTT an Schulen eingebracht werden. Die Aktivitäten der EJOTT an 
Schulen im Bereich des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes werden mit dem Amt 
für Jugend, Familie und Senioren regelmäßig abgestimmt. 
 
Bereits im letzten Jahr wurde - in Abstimmung mit der EJOTT - die starre Vorgabe, 
ausschließlich „Seminare“ durchzuführen, aufgegeben. Diese Umstellung hatte zum Ziel, 
dass jeweils zur Thematik passende Formen und Methoden verwendet werden können. 
 
Diese Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes können von allen 
Schulen (auch weiterführende Schulen) im Landkreis Coburg im Rahmen der vorhandenen 
Haushaltsmittel nachgefragt werden. Zwischen der Verwaltung und der EJOTT wurde in 
beiderseitigem Einvernehmen vereinbart, die Finanzierung ab dem Haushaltsjahr 2019 auf 
der Basis der Erstattung von Fachleistungsstunden (wie bereits bei allen anderen freien 
Trägern) vorzunehmen. 
 
Auf dieser Basis soll die bewährte Zusammenarbeit mit der EJOTT fortgesetzt werden. Die 
Haushaltsmittel in bisheriger Höhe (5.000 €) sind eingeplant. 
 



Seite 2 zur Vorlage 014/2019 

 
I I .  Beschlussvor schlag  

Vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts durch den Kreistag beschließt der Ausschuss 
für Jugend und Familie die vorliegende Leistungsvereinbarung mit der Evangelischen 
Jugend im Dekanat Coburg für die Laufzeit vom 01.01. – 31.12.2019. 
 
 
III. An FB Z3, Herrn Schilling 

mit der Bitte um Mitzeichnung. ……………………………………………. 
 
 

IV. An GBL 2, Frau Stadter 
mit der Bitte um Mitzeichnung. …………………………………………… 
 
 

V. An P2, Frau Berger 
mit der Bitte um Mitzeichnung. ……………………………………………. 
 
 

VI. An Büro Landrat 
mit der Bitte um Mitzeichnung. 

- immer erforderlich - ……………………………………………. 
 

 
VII. WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst. 

 
 

VIII. Zum Akt/Vorgang 
 
 
 
 Forscht 
 
 
 
Landratsamt Coburg 
 
 
 
Rainer Mattern 
Stellvertreter des Landrats 
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